
Deutscher Betriebsräte-Preis 2009
Die Kriterien für den Erfolg

Für die Bewerber um den »Deutschen Betriebsräte-Preis

2009« unter der Schirmherrschaft von Bundesarbeitsminis-

ter Olaf Scholz wird es langsam ernst. Am 30.4.2009 war

Einsendeschluss für die Teilnahme an diesem erstmals von

der Zeitschrift »Arbeitrecht im Betrieb« in Zusammenarbeit

mit [m]5-Consulting ausgeschriebenen Preis.

Ende Mai wird die hochkarätig besetzte Jury in Frankfurt

zusammenkommen, um ihre Auswahl zu treffen, Nominie-

rungen zu vergeben und die Preisträger zu bestimmen. Im

Rahmen des »BonnerBetriebsräteTages« am 7.10.2009 er-

folgen dann die feierliche Verleihung und die Präsentation

der ausgewählten Arbeiten.

»Dabei sein ist alles«?

Soweit die Rahmendaten: Doch wie werden aus Bewerbern

eigentlich Nominierte bzw. Preisträger? Denn wenn auch für

einige Teilnehmer das olympische Motto »Dabei sein ist al-

les« den Ausschlag für die Bewerbung gegeben haben mag

– wer die Unterlagen ausgefüllt und weiteres erläuterndes

Material zusammengestellt hat, sollte auch wissen, warum

er aufs »Siegertreppchen« kommt oder auch warum nicht.

Mit dem Preis werden das Engagement und die erfolgreiche

Arbeit von Betriebsräten in Krisenzeiten ausgezeichnet.

»Schön formuliert« wird sich der eine oder andere gedacht

haben. Doch was sind die konkreten Kriterien für die Bewer-

tung und nach welchen Maßstäben wird die Jury ihre Ent-

scheidung treffen. Die eingereichten Arbeiten, dies war be-

reits nach dem Eingang der ersten Bewerbungen schnell

klar, zeugen durchweg von einer hohen Qualität der Projek-

te und großen Einsatzbereitschaft der Teilnehmer.

Transparenz der Bewertung

Wer diesem Einsatz der Betriebsräte gerecht werden will,

so das erklärte Selbstverständnis der Preisveranstalter,

muss seine Bewertungskriterien transparent und nachvoll-

ziehbar machen und sie auch offen kommunizieren. »Aus

diesem Grund haben wir vier klar abgrenzbare Kriterien

entwickelt, die wir als Grundlage für die Bewertung ver-

wenden«, so Thorsten Halm von der Beratungsgesellschaft

[m]5-Consulting. Auf einer Notenskala von 1 bis 5 (1 = sehr

hohe Umsetzung/Erfüllung des Kriteriums, 5 = geringe Um-

setzung/Nicht-Erfüllung des Kriteriums) werden dann die

eingereichten Arbeiten bewertet.

Die Kriterien für die Bewertung sind:

– Ergebnis/Erfolg

– Vorgehen

– Innovationsgrad

– Übertragbarkeit

Ergebnis/Erfolg

Als Ergebnis/Erfolg bewertet die Jury Auswirkungen des

Projektes auf Beschäftigte und Unternehmen. Welchen

Mehrwert und Nutzen hatte das Engagement für die jewei-

lige Organisation, mitwirkende Gremien bzw. Einzelperso-

nen. Gute Aussichten auf die sozusagen »volle Punktzahl«

bei diesem Kriterium hat beispielsweise die Bewerbung

des Konzernbetriebsrats eines großen deutschen Handels-

unternehmens. Vor dem Hintergrund der drohenden Insol-

venz des Konzerns und des damit verbundenen hohen zeit-

lichen Drucks auf die Interessenvertreter, verhandelte der

KBR erfolgreichen einen Sanierungspakt mit der Firmenlei-

tung. Damit wurden vor dem Hintergrund der immer noch

nicht absehbaren Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise

erfolgreich beschäftigungssichernde Maßnahmen für die

Belegschaft durchgesetzt.

Vorgehen

Ein Beispiel für effektives Vorgehen in der Interessenvertre-

tung liefert die Bewerbung eines Betriebsrats aus einem

weiteren Einzelhandelsunternehmen. Das Gremium führte

aib-web.de Passwort für Mai: Emsland AiB 2009 � Heft 5 259

Aktuelles Deutscher Betriebsräte-Preis 2009



bei rund 8.000 Mitarbeitern in ca. 500 Filialen eine umfas-

sende Befragung durch. Ziel war es, dadurch qualifizierte

Aussagen und Einschätzungen zur Arbeitssituation zu er-

halten und auf dieser Grundlage diese nachhaltig im Unter-

nehmen zu verbessern. Interessante Notiz am Rande: Im

Rahmen der Befragung konnten die Mitarbeiter auch eine

Bewertung zur Arbeit des Betriebsrats abgeben. Unter den

Gesichtspunkten der Kommunikation des Projektes und

der Kooperation mit den Mitarbeitern und der Firmenlei-

tung sicherlich ein wichtiger Wettbewerbsbeitrag.

Innovationsgrad

Unter dem Gesichtpunkt »Innovationsgrad« ist eine Be-

werbung des Betriebsrats einer Wohnungsgenossenschaft

mit großer Aufmerksamkeit von den Preisveranstaltern

registriert worden. Bemerkenswert daran: Die Interessen-

vertretung wehrte sich gegen eine von der Unternehmens-

leitung geplante Outsourcing-Maßnahme eines firmeneige-

nen Handwerkservices. Dies führte nach verschiedenen

Zwischenstationen dazu, dass der zuständige Betriebsrat

schließlich selbst die Abteilung übernommen hat und so für

einen erfolgreichen Verbleib der Arbeitsplätze im Unterneh-

men sorgen konnte. Dieses sicherlich unkonventionelle Vor-

gehen spricht für einen hohen Grad an innovativer Heran-

gehensweise, um ein Problem im Sinne der Belegschaft zu

lösen.

Für das Kriterium »Übertragbarkeit« des Projektes auf an-

dere Unternehmen und/oder Branchen – ganz gleich, ob in

Teilen oder gänzlich – lohnt der Blick auf die Bewerbung

des Betriebsrats eines Motoren- und Generatoren-Herstel-

lers.

Übertragbarkeit

In Zusammenarbeit von Betriebsrat, Schwerbehinderten-

vertretung, Personalabteilung, Unternehmensführung und

dem örtlichen Integrationsamt wurde eine Integrations-

abteilung als Förderprojekt gegründet. Im Rahmen eines

Gesamtkonzeptes zur Gestaltung des demografischen

Wandels, zur Arbeitplatzsicherung und -verbesserung für

schwerbehinderte Menschen entwickelte der Betriebsrat

damit ein Konzept, das Modellcharakter für andere Unter-

nehmen hat.

Die Jury ist gefordert

Dies also einige ausgewählte Beispiele aus den vorlie-

genden Bewerbungen zum »Deutschen Betriebsräte-Preis

2009«. Kein leichter Job für die Jury, aber ein positives Indiz

für das hohe Engagement der Betriebsräte in Deutschland.

In den nächsten Ausgaben von »Arbeitsrecht im Betrieb«

folgen dann die Vorstellung der Nominierten und weitere

Informationen zu den eingereichten Arbeiten.

Christof Herrmann ist Pressesprecher des

Bund-Verlags.

Europäische Aktiengesellschaft
Verhandlung einer Mitbestimmungsvereinbarung für die tesa SE

Am 3.12.2008 wurde zwischen den europäischen Arbeit-

nehmervertretern und der zentralen Leitung des Hambur-

ger Klebstoffherstellers tesa eine SE-Vereinbarung abge-

schlossen. Sie war in den Wochen zuvor unter erheblichem

Zeitdruck ausgehandelt worden. Die tesa-Vereinbarung gilt

als eine der besten, die für ein deutsches Unternehmen mit

Drittelbeteiligung im Aufsichtsrat bisher existiert. Mit dem

Abschluss dieser Vereinbarung ist jetzt der Weg frei, die

tesa AG (Aktiengesellschaft) in die tesa SE (Societas

Europaea = Europäische Gesellschaft) umzuwandeln.

Problem: Das »Einfrieren« der Mitbestimmung
im Aufsichtsrat

Unternehmen der Größenordnung von tesa können die

Mitbestimmung im Aufsichtsrat zum Zeitpunkt der SE-Um-

wandlung »einfrieren«. Wächst eine deutsche AG oder

GmbH über die Schwelle von 2.000 regelmäßig beschäftig-

ten Arbeitnehmern hinaus, wird der Aufsichtsrat nach dem

Mitbestimmungsgesetz zur Hälfte mit Arbeitnehmervertre-

tern besetzt. Wächst eine deutsche SE über diese Schwelle

hinaus, bleibt es dagegen bei einer Drittelbeteiligung der

Arbeitnehmer im Aufsichtsrat. Die SE-Richtlinie sichert den

Umfang der Mitbestimmung nur in dem Umfang, wie er

zum Zeitpunkt der SE-Gründung besteht. Es fehlt eine

Dynamisierung für die Zeit danach. Zwar hat eine von der

Europäischen Kommission beauftragte Expertengruppe

dieses Problem inzwischen erkannt und schlägt eine An-

passung der SE-Richtlinie vor. Diese wird aber frühestens

in der zweiten Jahreshälfte 2009 auf die Tagesordnung ge-

setzt und braucht dann weitere zwei Jahre, bis der Deut-

sche Bundestag die aktuellen Gesetze ändert. Bis dahin
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